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TECHNISCHE BEREITSCHAFT
DER STADTWERKE
Sie erreichen uns am Wochenende oder 
nach Dienstschluss, bei aktuellen Störungen 
in der Strom- und Wasserversorgung hier:

TELEFON: 09324 - 30 4567

Information der Stadtverwaltung

10 - 15 Uhr

V A L E N T I N S T A G 

             Vom 14. Februar bis 
      14. März 2025 laden wir Sie 
wieder zu einem besonderen
Lesevergnügen ein. 

Blind   Datemit einem Buch

Wir haben Bücher für Sie ausgewählt, 
                   mal romantisch, mal lustig, 
                   mal tragisch, mal spannend, 
und diese liebevoll eingeschlagen, so dass
Verfasser und Titel bis zum Schluss geheim
bleiben.

Lassen Sie sich auf eine Geschichte ein, völlig
unvoreingenommen und hoffentlich
überraschend. 

Unsere Empfehlung zum Buch:

Freitag, 14.02.2025 
Blind Date in der Vinothek 
Testen Sie Ihre Sinne bei einer besonderen Weinprobe.

Wein 

Das neue Update der App „Dettelbach und Ortsteile“ 
ist da!
vor gut 1,5 Jahren ist die neuen Dettelbach-App online gegangen. 
Jetzt steht ein umfangreiches Update der App bereit, mit dem künf-
tig Nachrichten aus dem Rathaus, Neuigkeiten aus dem Vereinsleben, 
Veranstaltungen und vieles mehr auf einer einzigen Plattform ver-
fügbar sind.

Wie können Sie als Verein/Organisation/Einrichtung etc. die App 
nutzen?
• Registrieren Sie Ihren Verein/Ihre Organisation/etc. jetzt in der 

App „Dettelbach und Ortsteile“ oder auf https://www.heimat-
info.de mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort.

• Legen Sie ein Vereins-/Organisationsprofil an. Darüber können 
Sie nun Beiträge erstellen und ganz einfach alle Mitbürger/-in-
nen über Aktuelles aus Ihrer Einrichtung informieren.

• Sie planen eine Veranstaltung? Diese können Sie im Veranstal-
tungskalender veröffentlichen und einsehen, wann andere Ver-
eine/Organisationen/etc. Veranstaltungen planen.

• Ihre Veranstaltungen in der App werden automatisch in den Ka-
lender auf unserer gemeindlichen Webseite übernommen.

• Pflegen Sie Ihr Profil und erstellen Sie regelmäßig Beiträge – der 
Aufwand ist minimal!

Wie können Bürger/-innen die App nutzen?
• Die Bürger/-innen können die App kostenlos herunterladen und 

nutzen. 

• Für den Endnutzer ist KEINE Registrierung nötig. Er legt KEIN 
Profil an. Beiträge können nur Vereine/Organisationen/etc. er-
stellen. Privatpersonen nutzen die App „Dettelbach und Orts-
teile“ als Informationsplattform.

• Die Bürger/-innen können für sie interessan-
te Bereiche auswählen und werden direkt per 
Push-Nachricht über die Beiträge informiert.

Entdecken Sie die Möglichkeiten der Dettelbach 
App  und laden sich diese aus dem App Store auf 
Ihr Smartphone oder nutzen Sie den QR-Code.

Städtische Wohnung zu vermieten!
Die Stadt Dettelbach vermietet eine 3 Zimmer Wohnung (ca. 71m²)  
im Erdgeschoss, des städtischen Anwesens Landgerichtsgasse 1 in 
97337 Dettelbach.

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 21.02.2025 bei der 
Stadtverwaltung Dettelbach schriftlich zu bewerben.

Für Rückfragen und Besichtigungsterminen steht Ihnen gerne Frau 
Steinberger unter Telefon 09324/304-131 zur Verfügung.
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Sonntag 

Pommes & Bratwurst
Getränke
Kaffee & Kuchen Einlass ab 14 Uhr 

02. März 2025 | 14:30 - 18:00 Uhr 

Kinderfasching

Maintalhalle Dettelbach

Eintritt: 3€ Erwachsene & 2€ Kinder

Auf Euer Kommen freuen sich 
die Jugendarbeit der Stadt Dettelbach, 

die DeKaGe Dettelbach & viele tatkräftige,
engagierte Eltern!

 
 

Musik
buntes Programm 
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Nach Anlage 27 
(zu § 48 Abs. 1 BWO) 

 
 

Wahlbekanntmachung 
 
1. Am Sonntag, 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt.  

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 
 
2. Die Stadt Dettelbach ist in folgende 7 Wahlbezirke eingeteilt: 
 

Nr. des Wahl-
bezirks Wahlbezirk 

Genaue Bezeichnung  
des Wahlraums Barrierefrei  

      ja  nein 

0001 Dettelbach I, Feuerwehrgerätehaus 
Kolpingstraße 3,  
97337 Dettelbach    x 

0002 Dettelbach II, Volksschule 
Georg-Graber-Straße 2,  
97337 Dettelbach x   

0003 Dettelbach III, KuK  
Rathausplatz 6,  
97337 Dettelbach x   

0004 Bibergau 
Ritterstraße 18,  
97337 Dettelbach   x 

0005 Euerfeld 
Kirchstraße 2a,  
97337 Dettelbach   x 

0006 Mainsondheim  
Frühlingstraße 13,  
97337 Dettelbach   x 

0007 Schnepfenbach 
Klingenweg 1,  
97337 Dettelbach   x 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 02.02.2025 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 

 
3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr im Historischen Rat-

haus, Rathausplatz 1, 97337 Dettelbach zusammen. 
 
4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-

zeichnis sie eingetragen ist. Die Wähler und Wählerinnen haben die Wahlbenachrichtigung und ihren amt-
lichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.  
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler und jede Wählerin erhält bei Betreten des Wahl-
raums einen Stimmzettel ausgehändigt.  
Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. Der Stimmzettel enthält je-
weils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen der zu-

gelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberin-
nen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeich-
nung. 

 
Die wählende Person gibt  
ihre Erststimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 
und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
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dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.  

 
6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-

schein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises  
oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde, einen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden. 
 
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briewahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im Wäh-
lerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlbe-
rechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die 
beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten 
umgehend an das Wahlamt der Stadt Dettelbach wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 
Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahl-
berechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn 
verloren hat. 

 
7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 

des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes). 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person er-
setzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundes-
wahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen 
zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
Stadt Dettelbach, 31.01.2025                                                 
 

gez. 

Matthias Bielek, Erster Bürgermeister 

 

(Amtlich bekannt gemacht am 31.01.2025 unter www.dettelbach.de/amltiche-bekanntmachungen.) 
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MainLand-Song - Sei dabei!
Die MainLand Allianz wird fünf Jahre alt! Das ist zum 
einen ein Grund zum Feiern – am 25.05.2025 findet in 
Biebelried das erste MainLand Fest statt.

Vor allem ist dies aber auch der Anlass für ein ganz besonderes Pro-
jekt: der MainLand – Song.

Mitmachen und Kreativität einbringen: 
Alle, die Freude an Musik haben und ihre Ideen in ein kreatives Pro-
jekt einbringen möchten, dürfen sich angesprochen fühlen. Am 14. 
März entwickeln wir gemeinsam ein Lied für die MainLand Allianz. 
Es wird eine eigens für uns komponierte Melodie mit einem Text 
versehen und das Ganze später auch einstudiert und aufgenommen.
Ob beim Texten, Singen oder einfach beim Mitwirken im kreativen 
Prozess – jede Unterstützung ist willkommen! Die Anzahl der Plätze 
ist begrenzt, daher wird um zeitnahe Anmeldung gebeten.

Es ist eine tolle Gelegenheit, sich an einem einzigartigen Projekt zu 
beteiligen und gemeinsam etwas Besonderes zu schaffen!

Wir freuen uns auf viele Ideen und wertvolles Engagement!

Anmeldung und Infos über ILE-Managerin Veronika Endres, tele-
fonisch auf der 0160 104 14 85 oder per E-Mail an endres@main-
landallianz.de

Gratulationn

Die Rödings feierten Goldene Hochzeit
Erwin und Edith Röding (geb. Krammel) feierten am 30.01.2025 in 
Brück ihre Goldene Hochzeit.
Kennen und lieben gelernt haben sie sich in Erwins eigenen Party-
keller. Aus der Ehe gingen die Kinder Katja, Florian und Julian her-
vor. Besondere Freude bereitet ihnen der fußballbegeisterte Enkel 
Leo und ihre gemeinsamen Fahrradtouren. Der zweite Bürgermeister 
Herbert Holzapfel gratulierte den Jubilaren ganz herzlich und über-
brachte die Glückwünsche der Stadt Dettelbach.
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Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag
Herr Albert Krissmer feierte im Januar seinen 90. Geburtstag 
in Dettelbach. Bürgermeister Matthias Bielek gratulierte dem 
Jubilar ganz herzlich und überbrachte die Glückwünsche der 
Stadt Dettelbach.

Andere Behörden und Einrichtungen

Lecker kochen, nachhaltig haushalten oder eine neue 
berufliche Perspektive finden
Infoabend und Mitmach-Tag zum Semesterstart der Hauswirt-
schaftsschule
Kitzingen – Als „Schule für das Leben“ bezeichnen Studierende der 
Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung das Teilzeit-Schul-
angebot an der Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft in 
Kitzingen. Die Schule bereichert persönlich und eröffnet den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern auch neue berufliche Perspektiven.
Die Nachfrage nach Hauswirtschafter/-innen ist extrem groß auf dem 
Arbeitsmarkt. Die Wirtschaft und auch Träger von sozialen Einrich-
tungen suchen händeringend nach qualifiziertem Personal in Frische-
küchen von Schulmensen, in Einrichtungen für Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen, in Tagungshäusern und Seniorenheimen. Auch 
für die Vermarktung auf einem landwirtschaftlichen Betrieb oder für 
den privaten Haushalt bringt die Schule viele Vorteile.
Im Unterricht erlangen die Studierenden vielfältige praktische Fertig-
keiten und ein breites Fachwissen in den Bereichen Ernährung, Haus-
wirtschaft und Haushaltsmanagement. Die Schule stärkt Persönlich-
keit und Auftreten, fördert unternehmerisches Denken und Handeln 
und vermittelt berufs- und arbeitspädagogische Kompetenzen.

Das neue Semester in Teilzeit beginnt im September 2025. Weitere 
Informationen unter www.aelf-kw.bayern.de.

Der Infoabend am 10. März und der Mitmach-Tag am 20. Mai bieten 
die Möglichkeit unsere Schule kennenzulernen und Fragen zu klä-
ren. Anmeldung für den Infoabend und Mitmach-Tag: Fachschule für 
Ernährung und Haushaltsführung hauswirtschaftsschule@aelf-kw.
bayern.de bzw. bei Martina Fischer, Schulleitung: 0931 801057-2100. 

Mikrozensus 2025 startet: 130 000 Bürgerinnen und 
Bürger werden befragt
Mikrozensus liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage der Bevölkerung

Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten Bun-
desgebiet – der Mikrozensus durchgeführt. Diese 
Haushaltsbefragung ermittelt Daten zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung. 

Bundesweit sind ein Prozent der Bevölkerung und damit in Bay-
ern rund 130 000 Personen auskunftspflichtig. Mit ihrer Teil-
nahme tragen die Befragten dazu bei, dass politische Entschei-
dungen faktenbasiert getroffen werden können. Die Befragung 
erfolgt als Telefoninterview oder Online-Befragung.
Fürth. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung 
in Deutschland. Im Rahmen dieser Erhebung geben in Bayern jedes 
Jahr rund 130 000 Personen in etwa 60 000 Haushalten stellver-
tretend für alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats Auskunft zu 
ihren Arbeits- und Lebensbedingungen. Damit tragen sie dazu bei, 
die wirtschaftliche und soziale Lage der Haushalte zu verstehen und 
die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern. Nur durch 
verlässliche, qualitativ hochwertige Daten können politische Ent-
scheidungen zum Beispiel zur Bekämpfung von Armut, zur Förderung 
von Kinderbetreuung oder zur Unterstützung von Rentnerinnen und 
Rentnern faktenbasiert und zielgerichtet getroffen werden.

Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab?
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem mathe-
matisch-statistischen Zufallsverfahren, das zunächst Gebäude- bzw. 
Gebäudeteile für die Teilnahme am Mikrozensus auswählt. Befragt 
werden die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gebäude. Ehrenamt-
liche Erhebungsbeauftragte konkretisieren dazu die Stichprobe über 
die Klingelschilder. Dabei können sie sich als Erhebungsbeauftragte 
des Bayerischen Landesamts für Statistik ausweisen.

Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Landesamt für 
Statistik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit 
dem Schreiben werden sie ausführlich über die Erhebung informiert. 
Sie können die Fragen des Mikrozensus entweder im Rahmen eines 
Telefoninterviews oder einer Online-Befragung beantworten. Für die 
Telefoninterviews sind bayernweit etwa 130 Erhebungsbeauftragte im 

Einsatz, die dafür sorgfältig ausgewählt und geschult wurden. Die Be-
fragungen finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt.

Es besteht Auskunftspflicht
Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verläss-
licher und repräsentativer Ergebnisse treffen. Um dies zu gewähr-
leisten, besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. 
Dabei unterliegen die Einzelangaben der Befragten einer strengen 
Geheimhaltung, die keine Rückschlüsse auf die Daten einzelner Per-
sonen zulässt.

Hinweise:
Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus?
Die Begriffe „Zensus“ und „Mikrozensus“ sorgen immer wieder für 
Verwechslung. Bei näherer Betrachtung lassen sich die beiden sta-
tistischen Erhebungen jedoch gut unterscheiden:

Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands und findet 
als eine Art Großinventur der Gesellschaft alle 10 Jahre statt. Diese 
Erhebung dient der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl. In der 
Personenbefragung des Zensus 2022 wurden ca. 13 Prozent der Be-
völkerung zu demografischen Merkmalen befragt. Zusätzlich wurden 
in der Gebäude- und Wohnungszählung als Vollerhebung Merkmale 
wie Wohnfläche, Heizungsart, Ausstattung und Kaltmiete für alle 
Wohngebäude und Wohnungen in Bayern erhoben.
Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich statt. Mit 
einem Prozent der Bevölkerung werden deutlich weniger Personen 
befragt. Im Mittelpunkt stehen hier Daten zur wirtschaftlichen und 
sozialen Lage der Bevölkerung sowie deren Entwicklung. Auskunfts-
pflicht besteht für beide Erhebungen.

Weitere Informationen:
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter:
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mi-
krozensus/index.html

Zusätzlich informiert ein Erklärvideo über den Mikrozensus, warum 
er durchgeführt wird, wie die Haushalte zufällig ausgewählt werden, 
warum sie mitmachen müssen und was mit ihren Antworten passiert:
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozen-
sus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
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Herzliche Einladung zum digitalen Informationsabend
Mittwoch, 19. Februar 2025 – 18:00 Uhr
Sehr geehrte Eltern der zukünftigen 5. Jahrgangsstufe, wir haben 
für Ihre Familie ein umfassendes Informationsprogramm zusammen-
gestellt und freuen uns darauf, Ihnen unsere familiäre, engagierte 
und erfolgreiche Realschule Dettelbach vorzustellen. Nehmen Sie 
sich mit Ihrem Kind bequem von zuhause ca. eine Stunde Zeit, um 
unsere Präsentation und verschiedene Akteure unserer Schulfamilie 
online zu erleben.

Die anfänglichen Befürchtungen, dass die Staatl. Realschule Det-
telbach aufgrund von Raumproblemen den Einzugsbereich verklei-
nern muss, können wir entschärfen. Wir freuen uns, dass wir auch 
im kommenden Schuljahr an unserem bisherigen Sprengel festhalten 
können.

Wir schalten Ihnen am 19. Februar 2025 auf unserer Homepage 
einen Link frei, mit dem Sie direkt und unkompliziert an der Vi-
deokonferenz teilnehmen können.

Herzliche Einladung zur Schulhausbesichtigung
Freitag, 21. Februar 2025 um 14:00 Uhr / 15:45 Uhr
Ergänzend zur digitalen Informationsveranstaltung möchten wir Ih-
nen die Gelegenheit geben, unser Schulhaus und die Fachräume mit 
Ihrem Kind zu besichtigen. Wir haben für Sie einzelne Stationen mit 
Vorführungen vorbereitet, zu denen Sie in Kleingruppen begleitet 
werden.

Auf unserer Homepage finden Sie ab Ende Januar weiteres Infor-
mationsmaterial und die Möglichkeit, sich für eines der Zeitfens-
ter digital anzumelden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Stefan Wolbert, Schulleitung

experimenta – Das Science Center
Tagesausflug für die ganze Familie nach Heilbronn
Termin:   06.03.2025, 8:00 bis 16:00 Uhr
Treffpunkt:  8:00 Uhr, Parkplatz am Bleichwasen in Kitzingen /
    Zustieg: ca. 8:45 Uhr in Würzburg am Dallenbergbad
Rückfahrt:  16:00 Uhr, Bahnhofstraße 6 in Heilbronn
    bei der Experimenta
Kosten:   39,00 € / Person, Kinder: 20,00 €
    (= Busfahrt und Eintritt)

Mitdenken. Rätseln. Experimentieren. Erfahren Sie, was unsere Welt 
zusammenhält. Erkunden und überwinden Sie Grenzen – spielerisch 
und mit Spaß.

Zusätzlich Möglichkeit für:

Option 1: „Science Dom“
In einer einzigartigen Kombination aus Planetarium und Theater, 
dem „Science Dome“, reisen Sie virtuell zu unbekannten Orten.
Ticket-Kosten: 6,00 € / Person, Kinder: 4,00 €

oder Option 2: Stadtführung
Falls es noch etwas Kultur sein darf, dann gerne noch die Stadtfüh-
rung mitnehmen. Kosten: 4,00 € / Person

Anmeldung bis 26.02.2025 in der vlf-Geschäftsstelle unter Tel.: 
09321 3009-0.

Weitere Informationen: Anja Veeh, Tel. 09321 3009-1007

Evangelische Pfarrei
Dreieinigkeit Dettelbach

Mit den Kirchengemeinden Schernau,
Neuses, Buchbrunn und Mainstockheim

Wochenspruch:
„Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar 
ist in seinem an den Menschenkindern.“  Ps. 66,5

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen
Sonntag, 09.02. 
09:00 Neuses     Gottesdienst mit Prädikant Langer
10:15 Dettelbach   Gottesdienst. Prädikant Langer 
09:00 Mainstockheim Gottesdienst,Pfrin. Bromberger

Mittwoch, 12.02.
Kein Konfi-Unterricht, dafür Konfirmanden-Elternabend mit Jugend-
lichen um 18:30 Uhr, Kirche Dettelbach

Donnerstag, 13.02. 
18:00 KV-Sitzung der KG Schernau

Herzliche Grüße von Pfarrer Ulrich Vogel und Pfarrerin Doris Brom-
berger 
Evang.-Luth. Pfarrei Dreieinigkeit-Dettelbach
Pfarrstelle 1: Pfr. U. Vogel für Schernau, Neuses mit Dettelbach: 
Schloßstraße 5, 97337 Dettelbach, Tel. 09324-735, Homepage: www.
dreieinigkeit-dettelbach-evangelisch.de, pfarramt.dreieinigkeit-det-
telbach-I@elkb.de

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Albertshofen mit Mainsondheim
Kirchstraße 37, 97320 Albertshofen
Tel. 09321-31612, Pfarrer Gölkel Tel. 09321-360801
E-Mail: pfarramt.albertshofen@elkb.de 
Homepage: www.albertshofen-evangelisch.de

Wochenspruch:  
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist 
in seinem Tun an den Menschenkindern.  Psalm 66,5

Sonntag, 09.02. 2025 (4.So.v.d. Passionszeit) 
09.30 Uhr  Gottesdienst 
      Predigttext: Markus 4,35-41

Dienstag, 11.02. 2025 
16.30 Uhr  Präparanden-Kurs’26 (Alb GemHaus)

Mittwoch, 12.02. 2025 
16.30 Uhr(!) Konfirmanden-Kurs‘25 (Alb Gemeindehaus)

Donnerstag, 13. 02. 2025 
14.00 Uhr  Gemeindenachmittag (Alb Gemeindehaus)
      „Bist du blind?“ – Maulwurfs-Schmunzelgeschichten

Samstag, 15.02. 2025 (Vorabend zum Sonntag „Septuagesimä) 
17.00 Uhr  Gottesdienst im Mainsondheimer Schulhaus
      Predigttext: Prediger 7, 15-18
_____________________________________________

Gottesdienste in Albertshofen (Kirche) immer live mithörbar unter 
Tel. 0821-329 10 825.
Bürozeiten Pfarramt Albertshofen: 
dienstags u. freitags von 8-15 Uhr.
Herzlich grüßt Sie Pfarrer Otto Gölkel
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Büro Dettelbach Tel. 09324 - 98 13 98

Wallfahrtsweg 18, 97337 Dettelbach

Verwaltungsbüro Kitzingen Tel. 09321 - 71 77                                                             

Obere Kirchgasse 7, 97318 Kitzingen

Email: pastoraler-raum.kitzingen@bistum-wuerzburg.de      

wallfahrt.dettelbach@bistum-wuerzburg.de

Bibergau
So. 09.02. 9.00 Messfeier f. d. Pfarreiengemeinschaft
Di. 11.02. 18.30 Messfeier
Mi. 12.02. 18.00 Rosenkranz

Brück
Mi. 12.02. 18.30 Messfeier

Dettelbach
Sa. 08.02. 15.00 Beichtgelegenheit in d. Wallfahrtskirche

16.00 Pilgermesse in der Wallfahrtskirche

So. 09.02. 10.30 Wort-Gottes-Feier in der Pfarrkirche

Do. 13.02. 18.00 Rosenkranz in der Wallfahrtskirche

Euerfeld
Do. 13.02. 18.30 Messfeier 

Mainsondheim
So. 09.02. 9.00 Messfeier
Do. 13.02. 18.30 Rosenkranz

Neuses am Berg
So. 09.02. 10.30 Messfeier

Neusetz
So. 09.02. 10.30 Wort-Gottes-Feier 

Vereine

Große Prunksitzung der Dettelbacher 
Karnevalsgesellschaft 

am 01.März 2025 in der Maintalhalle Dettelbach 

Einlass ab 18:00 Uhr – Beginn um 19:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das leibliche Wohl mit warmen und kalten Speisen sowie Getränken ist 
bestens gesorgt. 

Sichern Sie sich Ihre Karte für 24.- Euro in der ARAL Tankstelle Dettelbach oder 
an der Abendkasse. 

 Wir freuen uns auf: 

 Christoph Maul – Sitzungspräsident des Fastnacht-Verband Franken und 
Sitzungspräsident der "Fastnacht in Franken" 

 Wolfgang Huskitsch – Fastnachter aus dem Spessart 

 Norbert Knorr - den singenden Sitzungspräsidenten aus Nürnberg 

 Die atemberaubende Showtanzgruppe der TSG Veitshöchheim 

 Das heißbegehrte Männerballett aus Bibergau 

 Die bezaubernden Garden des JTSC Dettelbach 

 Die Jammersänger der Kräuter 11 aus Schwebheim 

 Und viele weitere bekannte Gesichter von den großen Bühnen der 

Fassenacht! 

Im Anschluss an die Veranstaltung laden wir herzlich zum Barbetrieb ein. 

Sie finden uns auch auf Facebook: DeKaGe Dettelbach  

und Instagram: dekage_dettelbach 

1. FCN Fanclub Weinfranken Dettelbach 1993 e.V.
Fahrt zum Heimspiel gegen SSV Ulm 1846 am 16.02.2025:

Die Abfahrtszeiten für die Busfahrt zum Heimspiel gegen
SSV Ulm 1846 am Sonntag, den 16.02.2025, sind wie folgt:

09.40 Euerfeld, 09.45 Schernau, 09.50 Brück, 10.00 Dettelbach. 

Achtung: Am Samstag, den 01.03.2025, fahren wir das Heimspiel
gegen Hannover 96 an.

Anmeldung zur Fahrt bei Isabel Degen (01738329999) 
oder Robert Degen (017655025687).
Weitere Infos unter: www.fcn-weinfranken.de

5:::

 
Fasching in Euerfeld 2025 

Bunter Abend: Fr., 14.02.25 ab 18:44 Uhr 
Kinderfasching: So., 16.02.25 ab 14:33 Uhr 

Seniorenfasching: Mo., 03.03.25 ab 13:55 Uhr 
Wo?: Alles im Sportheim des 1.FC Euerfeld 

Euerfeld freut sich auf viele Besucher! 
Familienanzeigen

Wir danken allen, die sich mit uns in stiller Trauer  
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfältige  

und liebevolle Weise zum Ausdruck brachten.
Familie Ficker Maria

im Namen aller Angehörigen
Dettelbach, im Januar 2025

Danksagung
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Hausnotruf.
Das Rote Kreuz, zum Drücken nah.

„Meine Mutter weiß genau:

Wenn sie Hilfe braucht, tue ich alles,

was ich kann. Aber im akuten Notfall?

Da kann das Rote Kreuz einfach mehr.

Und das weiß sie ja auch. Es ist also

eigentlich nicht ihr,

sondern unser Hausnotruf.

Er macht uns beide sicherer.“

www.hausnotruf-mainfranken.de │ Tel. 0931 80008-510

Anzeigen

I Druckerei
I Werbetechnik
I Textildruck

Scholz Druck GmbH I Am Pförtlein 8A I 97337 Dettelbach 

www.scholz-druck.com

Regional I Kompetent I Persönlich
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PHOTOVOLTAIK
KOMPLETTPAKET
17.999 € *
- 22 x Glas/Glas Module à 465 Watt
- 10 kW Hybridwechselrichter
- 10 kWh Batteriespeicher
- Ersatzstromfähig
- Fester Montagetermin
- Fullservice der WVV

Jetzt Anlage bestellen und zukünftig eigenen Ökostrom 
auf dem Dach produzieren. Weitere Infos unter 
wvv.de/energiefreiheit 

*Voraussetzung ist ein Zählerschrank der die technischen Anschlussbedingungen 
(TAB) erfüllt. Dies kann vorab durch unsere Experten geprüft werden. Gerne 
können auch individuelle Anpassungen gegen Mehrpreis vorgenommen werden.

500€Rabatt für WVV-EnergieKunden/innen
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NEUHOFF Natursteinwerk GmbH
Rai� eisenstr. 3, 97523 Schwanfeld
Tel.: (09384) 9710-0, Fax: 9710-23
info@neuho� .de, www.neuho� .de

DAS PERSÖNLICHE GRABMAL
• Grabmale

• Grababdeckplatten

• Grabeinfasungen

• Nachbeschri� ungen

• Reinigen und 

 Renovieren

• u. v. m.

Die deutsche 
Wirtschaft 
ist in Gefahr.

Jetzt handeln,  

bevor es zu spät ist: 

bvdm-online.de/sos


